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1. Gesetze und Verordnungen 

II. Von der Landessynode 
Beschlüsse aus der Sitzung der Landessyn.ode 

vom 27. bis 30. Mai 1954 

Die Lan1dessynode hat in ihrer Sitzung vom 27. bis 
30. Mai' 1954 die nachstehenden Beschlüsse gefaßt: 

1. Die Abrechnung der Kirchenhauptkasse für das 
Rechnungsjiahr 1952 wurde mit einer Einnahme von 
DM 14050653,78 un·d einer Ausgabe vonn DM 
11 816 370,57 genehmigt. DM 2 234 283,21 sind .dem 
Konto „Rücklage für laufende Ausgaben" zugeführt 
worden. 

2. Auf Grund -des unter Ziffer 1 ge~annten 
Jahresabschlusses wurden für weitere Bauvorhahen 
un.d Platzkäufe DM 1100 000,- für das Rechn:un.gs
jahr 1954 zusätzlich hewiUigt. 

3. Zum Entwurf der Vereinigten Evangelischen''· 
Luther-iischen Kirche in Deutschland zur Agende 1: 

Die Synode stimmt 1.n dem Wunsch überein, so
wohl innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands als auch innerhalb der Ham:burgischen 
K1rche zu einer gemeinsamen Grundordnun·g des 
Gottesdienstes zu gelangen. Sie erblickt in dem vor
gelegten Entwurf die Grundlage einer solchen 
Ordnung. 

Di1e Synode begrüßt es, .daß den Gemeinden in der 
Frage des Psalmodierens Freiheit gelassen wird. Sie 
nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß die Aus
wahl der Psialmtexte des Introitus noch einer Über
prüfung unterzogen werden soll. Von einem T eH der 
Synode wird für gut gehal~en, ein Ein.gangswort des 
P.astors fakultativ freizugeben. Die Synode nimmt 

zlllstimmen:d Kenntnis davon, daß d~e bisher vorge
legten Kollekten nach Auswahl, Sprache und Inhalt 
und insbesondere auch in hezug auf den Schluß über
prüft werden und daß weitere Kollekten zur Auswahl 
vorgelegt werden sollen. 

Ein Teil der Synode wünscht eine Alternativfösung, 
nach der die Verbindung von K yde und Gloria mit 
Sünden:bekenntnis und Gnadenspruch möglich sein 
soll. 

Ein Teil der Synode hält ·es - vorhehaltlich der 
selbstverständlichen Lesung des Evangeliums - nicht 
für gut, wenn zu einer zweiten Lesung noch ein an
derer Predigttext hin·zukommt. 

Ein Teil der Synode wünrscht die Mö·glichkeit des 
gemeinsamen Sprecheris von Vaterunser und vo.m 
Credo. 

Das Dankopfer gehört ~um Wesen des Gottes
di·enstes; wann und wie es eingesammelt wird, muß 
fakultat1v bleiben. 

Zur Fra.ge :der Verbindung von Beichte und Ahend
mahl kann die Synode erst Stellung nehmen, wenn 
die Ordnung .der Beichte vorgelegt ist. 

Der Synode iist wichtig, daß einem gesetzlichen 
Mißverständnis liturgischer Bindung gewehrt wird. 
DeshaLb ist zu· unterscheiden zwischen solchen litur
gischen Stücken, die verbindlich sein müssen und sol
chen„ welche zwar Z'um Gebraiuch angeboten, ·aher auch 
durch andere gleichartige ersetzt werden können (vgl. 
Agende Teil 4 S. 26). 

H am b u r g , den 3. Juni 1954. 
Der Landeskirchenrat 

(152) 
Dr. B r a n d i s , PräsMent 
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III. Verwaltungsanordnungen 
Abrechnung der Kirchengemeinden 

für das Rechnungsjahr 1953 

Cbereits durch Rundschreiben mitgeteilt) 

Die Etat-Abrechnung und .di·e Abrechnung über die 
eigenen Einnahmen des Rechnungsjahr.es 1 9 5 3 sind 
der Revisions.aibteilung .des Landeskirchenrates bis 
s p ä t e s t e n s 3 0. J u n i 1 9 5 4 i!l1 ·ein.facher Aus
fertigun•g vorzulegen. Den Abrechnungen ist eine 
Abschrift der Saldenzusammenstel:lung (Vermögens
bila.nz) per 31. März 1954 sowie der Bericht über die 
am 31. März 1954 durchgeführte· Kassenrevision 
(GVM 1954, Seite. 13) beizufügen. Der Kirchenvor
stand wir.d dringend gebeten, den Termin unter allen 
Umständen ·einzuhalten, 1damit .die Verabschiedun,g 
der Gesamtabrechnung der Kirchenhauptkasse 1durch 
die Landessynode nicht verzögert wird. Vordrucke 
li_egen hei der Kirchenhauptkasse zur Abholung be
reit oder werden auf Anfordern übersandt. Die für 
die Nachprüfung der Abrechnungen und der Ver
mögenisibilanz notwendigen Bücher und sonstigen 
Unterlagen wer.den von der Revisionsabteilung nach 
Bedarf angefordert. 

I. Etat-Abrechnung: 

Für die .Aufsteilung der Etat-Abrechnung gelten die 
bisher vom Landeskirchenrat erlassenen Anweisungen 
sinngemäß. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß 
die Landessynode die bil<ihedgen Bestimmungen über 
den Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb der 
Hauptkonten 1 bis 11 geändert und ab 1. April 1953 
a.uf di'e U n t e i; k o n t e n e i n e s H a u p t k o n t o s 
beschränkt hat. Es können also Einsparungen auf 
dem mit einem Buchstaben versehenen Unterkonto 
nur noch für eine Mehrausgabe bei einem U.n.terkonto 
des !g 1 e i c h e n H a u p t k o n t o s verwendet wer
den. Üperschreitungen hei den Hauptkonten sind 
auf jieden Faill zu vermeiden. Mehrausga'ben können, 
wie ·bereits im Rundschreiben des Landeskirchenl.'lats 
vom 14. ·März 1953 mitgeteilt, mit den der Gemeinde 
im AUJsgab.ekonto 11 für unvorhergesehene Aufwen-

dungen 1bewilligten DM 300,- ausgeglichen werden. 
Dabei wirrd jedoch bemerkt, daß :der Kirch.en:vorstand 
über diesen zusätzlichen Betrag nach freiem Ermessen 
verfügen kann. 

II. A h r e c h n- u n g üb e r d i e e i g -e n e n 
Einnahmen: 

Die A,brechnung ist wie bisher aufzustellen. 

III. A h s c lh r i f t ·d e r S a 1 d e n z u s a m m e n -
s t e 11 u n g (V e r m Ö"1g ·e n s b i j a n ·z) : 

Nachdem nunmehr das Lastenausigleichs.gesetz in 
Kraft getreten ist und feststeht, daß Entschä:d1gungs
ansprüche nur von natürlichen Personen· geltend ge
macht werden können, ist die bisher mit einem Er
innerungswert von einer Deutschen Mark .geführte 
Forderung an die Feststellungsbehörde (Bombenschä
den) unter Belastung des Kontos 6/71 - Ver.mögen D 
- noch per 31. März 1954 endgültig abzubuchen. Da
für wird dem Kirchenvor.stand nachstehender 
Buchungstext vorgeschlagen: 

Per 6/71 - Vermögen D 

An 5/5;1 - Forderung an die Feststellungs-
hehöiide · . . . . . . . . . . . DM 1,-

Die Gemeinde als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts kann 
nach § 229 des Lastenaus
gleichsgesetz.es keine Entschä
digungsansprüche geltend ma
chen. Die Forderung an die 
Feststellungsbehörde ist da
her endgüilti.g .abzubuchen. 

H am b ur g , ·den 7. Mai 1954. 

(497) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsi.dent 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 
1. Einweihung der Broder Hinrick-Kirche 

in Hamburg-Langenhorn 

Am Soin.ntag Jubilate, dem 9. Mai 1954, wurde die 
neuerbaute Broder Hinrick - Kirche in Hamburg
Langenhorn von Oberkirchenrat D. Dr. Herntrich in 
Vertretung von Landesbischof D. Dr. Schöffel im 
Gottesdienst geweiht und ihrer Bestimmung über-
geben. 

1 

(510) 

2. Einweihung des Gemeindesaales 
in Hamburg-Horn 

Am Sonntag Jubilate1 dem 9. Mai 1954, wurde der 
in der Kirchengemeinde Hamburg-Horn ·Wieder
hergestellte Gemeindesaal von Oberkirchenrat D ... 

Knolle in Vertretung von Landesbischo.f D. Dr. 
Schöffe! geweiht und seiner Bestimmung über.geben. 
(520) 

3. Einweihung des Gemeindesaales 
der Auferstehungskirche in Hamburg-N ord-Barmbek · 

Am Sonntag Kantate, dem 16. Mai 1954, wurde der 
in ·der Kirchengemeinde Hamburg-N ord-Barmbek 
wiederhergiesteillte Gemeindesaal von .Oberkirchenrat 
D. Knolle in Vertretung von LandesMschof D. Dr. 
Schöffe! geweiht .und seiner Bestimmung übergeben. 
(520) . 

4. Theologische Prüfungen 

Vor dem Theologischen Prüf.unigsamt -der Hambur
gischen Lan·deskirche ha:hen am 8. bzw. 9. April 1954 



die nachstehend aufgeführten Vikare unter dem Vor
sitz von Landesbischof D. Dr. Schö.ff.el das 2. theolo
gische Examen bestanden: 

Armin Boyens 
Heinrich Laibile 
Albrecht Peter.s 

Gerhard Risch 
Christian Schulze 
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Das Thema der wissenschaftlichen Arbeit für die 
Vikare lautete: „Das Alte Testament in den synopti
schen Evangelien". 
(204) . 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

Eine . Gemeil,ldepfarrstelle an der Hauptkirche . 
St._Michaelis in Hamburg wird Z!Ur Bewer.hting aus
geschrieben. Die übHchen Zeugnisse, vor allem über 
bestandene Examina und sonstige Diplome sind. zu
sammen mit einem von Hand geschrie·benen Lebens
lauf bis zum 26. }uli 1954 an. den Vorsitzer :des 

·· Kiichenvorstanides der Hauptkirche St. Michaelis, 
Landesbischof Hauptpastor D. Dr. Schöffel, Ham
burg 11, Kmyenkamp 3, unter ein.geschrieb.en einzu
reichen. An 'der Hauptkirche St. Michaelis sind der 
Hauptpastor und drei Gemeinde.geistliche tätig. 
Dienstantritt wenn möglich mit Be.ginn des neuen 
Kirchenjahres. Pfarrhaus nicht vorhanden, ist aber 
vorgesehen. Auf Jeden Fall wiro Pfarrwohnung be
schafft 
(202) 

In der ·evangeJisch-lutl,ierischen Kirchen·gemeinde z.u 
Hambuvg-:St. Georg ist eine Pfarrstelle wieder zu be
sdzen. Bewerhungeri mit handgeschriebenem Lebens
lauf und Zeugnisabschriften wer.den bis zum 31. Juli 
1954 erbeten -an den Vorsitzenden des Kirchenvor
st~mdes zu St. Georg, Hamburg 1, Stiftstr:aße 15. 
Dienstwohnung ist vorhanden. 
(202) 

In ider Kirchengemeinde Hamburg-West-Barmbek 
ist ·die Stelle eines Kirchenbuchführers wieder zu be
setzen. Beweriber solilen möglichst nicht üher ·35 Jahre 
alt sein und müssen auf ·dem Boden des lutherischen 
Bekenntnisses ·stehen. Die Anstellung erfolgt zunächst 
für ein Jahr auf Probe. Laufbahn und · Besoldung 
r.ichten sich nach den Grundsätzen des Kirchlichen 
Beso1ldungsgesetzes. Bewerbungen mit ausführlichem, 
handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugnissen und allen 
erforderlichen Unterlagen sind bis zum 2. August. 
1954 .an .den Kirchenvorstand,. zu Händen des Vor
sitzenden, P·astor Hagemeister, Hamburg 21, Bieder
mannp1atz 17, zu richten. 
(234) . . . 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 1. AprH 
1954 ist der Hilfsprediger Pastor Rainer Clasen auf 
Grund § 33 der Verfassung der Ev.angelisch-lutheri
schen Kirche im Hamhurgischen Staate vom 30. Mai 
1923 mit Wirkung vom 1. Mai 1954 zum Pastor der 
Se.emannsmission berufen worden. 
(2020) .. 

' 1~e:inäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 22. April 
1954 ist Pastor Dr. Heinz Mülbe a:uf Griund § 3J der 

Verfassung 1der Ev.angelisch-1utherischen Kirche im 
Hamhurgischen Staate vom 30. Mai 1923 mit Wirkung 
vom 1. Mai 1954 in die .durch das Ausscheiden von 
Pastor Gunnar Buhre freigewordene Pfarrstelle am 
Universitätskrankenhaus Eppendorf berufen und 
mit der Führung des Pfarr·amtes betraut worden. 
(2020) 

Gemäß Beschluß des Lan.deskirchenrats. vom 22. April 
1954 ist die Vjkarin Annemarie Buhr mit Wirkung 
vom 1. Mai 1954 aus ihrer Stelle am Allgemeinen 
Kr.a:nkenhaus. Barmhek abberufen und zur Vedügung 
des Lanides~irchenrats gesteUt. Sie ist mit Wirkung 
vom gleichen Tage . mit der Seelsorge an den weib
lich.en Patienten des Hafen- und Tropenkranken
hauses und 1des Rote-Kreuz-Krankenhaues beauftragt 

.worden. 
(2020) 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 22. April 
1954ist der Hilfsprediger.Pastor Hans-Heinrich Knolle 
mit \X/irkung vom 1. Mai 1954 dem Amalie Sieveking
Kvankenhaus zur Dienstleistung zugewiesen worden. 
(2020) . 

Gemäß Besch1uß des Landeskirchen·rats. vom 29. April 
1954 ist der Hilfsprediger Helmut Schultz auf Grund 
§ 33 der Verfassung der Evangdisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate vom 30. Mai 1923 
mit Wirkung vom .1. Apriil 1954 zum Pastor ernannt 
und zur. Ver·fügung des Landeskirchenrats gestellt 
worden mit dem Auftrage, kommissarisch in der 
Kirchengemeinde Hamm Dienst zu tun. 
(2020) 

Gemäß BeschLuß ·des Lanideskirchenrats vom 13. Mai 
1954 ist der Hilfsprediger ·Frank-Bodo Calliebe
WinteJ: mit Wirkung vom 17. Ma:i 1954 der Kirchen
gemeinde Moorburg zur Dienstleistung zug.ewiesen 
worden. 
(2020) 

Missionsdirektor Dr. Heinrich Meyer wu11de am 
Ostermonfag, ·dem 19. April 1954, im Hauptgottes
dienst der Hauptkiirche St. Michaeilis von Oberkirchen
rat D. Knolile in Vertretung· von Lanidesbischoff D. 
Dr. Schöffel in sein Amt als Missionsdire.ktor der 
Hanseatischen Kirchen ·eingeführt. Oherki.rchenrat 
D .. Knolle legte seiner Einführungsrede Eph. 1, Vers 
20 bis 23, zugrunde. Missions.direktor Dr. Meyer 
predigte üher Luk. 24,. Vers 13 bis 35. Es. assistierten 
Pastor U rhan, Vorsitzen·der des Bremischen Kirchen
aiusschusses, Senior Meyer~ in Vertretung von Bischof 
Pautke, Lübeck, P.rof. D. Dr. Freytag und Pastor 
Bode, Hamburg. · 
(202) 
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3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 29. April 
1954 sind die Hirlfsprediger 

Armin Boyens der Kirchengemeinde Bergedorf, 
Heinrich Laible der Kirchengemeinde Fuhlsbüttel, 
Albrecht Peters der Kirchengemeinde St. ·P.etri, 
Gerhard Risch dem Jugen1dpfarramt, 
Christian Schulze dem Landeskirchliche·n Amt für 

Gemeindedienst 
zur Dienstleistung zugewiesen worden. 
(204) 

Die freie Gemeindehelferinnenstelle in der Kirchen
gemeinde Eppendorf ist. gemäß § 13 des Kirchlichen 
Gesetzes über die Anstellung. von Gemeindediakonen, 
Gemeindehelferinnen und Hilfskräften im Dienste 
der Kirchengemeinden vom 1. Apri'l 1943· lautBe
schluß des· Landeskirchenrats vom· 11. März 1954 mit 
Wirkun·g vom 1. Mai 1954 mit Fräulein Uta Katter
feld besetzt woi'den. 
(235) 

Die freie Gemeindehelferinnenstelle in der Kirchen- · 
gemeinde Eilbek ist vom Kirchenvorstand Eilbek mit 
der bisher kommissarisch dort tätig gewesenen Ge
meindehelferin Fräulein Lenchen Lemke mit Wirkung 
vom 1. Mad 1954 besetzt worden. Der Landeskirchen
rat hat 'gemäß_§ 13 -des Kirchlichen Gesetzes über die 
Anstellung von Gemeindediakonen., GemeindeheHe
rinnen und· Hilfskräften im Dienste der Kirchen
gemeinden vom 1. April 1943 seine Zustimmung hier
zu erteilt. . 
(235) 

. Die in .der Kirchengemeinde Horn neugeschaffene 
Gemeindehelferinnenstelle ist gemäß § 13 des Kirch
lichen ·Gesetzes . über die AnsteHung von· Gemeinde
diakonen, Gemeindehelferinnen und Hilfskräften im 
Dienste der Kirchengemeinden· vom 1. Aprtl 1943- la:ut 
Beschluß des Landeskirchenrats vom 11. März 1954 
mit Wirkung ~om 1. Mai 1954 mit Fräulein Johanna 
Schlenther besetzt worden. 
(235) 

Die in deT Flüchflings-, Lager- und Bunkerseelsorge 
neugeschaffene Gemelndehelferinnenstelle ist gemäß 
BescMuß des Landeskirchenrats vom 29. AprH 1954 
mit Wirkung vom 1. Juni 1954 mit.Fräulein Christine 
Friedrichs b.esetzt worden. 
(235) 

Gemäß Beschluß .des Landeskirchenrats vom 22. April 
1954 ist ·die am Universitätskrankenhaus Epperidorf 
freie KantorensteHe auf Grund § 5 (2) des Gesetzes 
über ·die Anstellungsverhältnisse dex Kirchenmusiker 
in der Hamhurgischen Landeskirche vom 17.Juni 1939 

mit Wirkiung vom 1. _April 1954 mit Fräulein Uta 
Spieker besetzt worden. 
(231) 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

Christopher Zacharias-Langha.ns wurde Pastor Ha
gemeister, Kirchengeme•i.nde West-Barmbek, zuge-
ordnet. Der Landesbischof 
· (205 1. V.: D. Knolle 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Pastor Hans Alswede, Kirchengemeinde St. Katha
rin.en, ist mit Wiirkung vom 1. April 1954 aus dem 
Dienst der . Hamburgischen Landeskirche ausgeschie
den, um die Pfarrstelle in der Kirchengeme•inde 
Siandesneben (Schleswig-Holsteinische Landeskirche) 
ziu übernehmen. · 
(201) 

Pastor Wilhelm Knuth, Kirchengemeinde Wi.nter
hude, ist mit Wirkung vom L Mai 1954 aus ·dem 
Dienst der Hamburgischen Landeskirche aus1geschie
den und von der Schleswig-Holsteinischen Landes
kirche zum Propst der Propstei Flensburg herufe11 
woriden. 
(201) 

Pastor Hans Lehmann, Kirchengemeinde St. Georg; 
ist mit Wirkung vom .15. Mai 1954 aus dem Dienst 
der Hamihiurgischen Landeskirche ausgeschieden, um 
eine Pfarrstelle in der . Kirchengem.ei-n·de Essen-Alt
stadt (Evan.gelische Kirche im Rheinland) zu übe~
nehmen. 
(201) 

Pastor Gunnar Buhre, Inhaber der Pfarrstelle am 
·Universitätskrankenhaus Eppendorf, ist auf seinen 
Antrag mit Wirkung vom 1. Mai 1954 in den R_uhe
stand versetzt worden. 
(2020) "' '. 

Pastor Gottfried Kölhin·g, Inhaber der Pfarrstelle 
am AHgemeinen Krankenhaus St.. Georg, ist auf sei
nen Antra.g nJ.,J.t Wfrkung vom 1. Mai 1954 in den 
Ruhestand versetzt wo~den. 
(2020) 

Vikar Horst Kasner scheidet mit Wiirkung vom 
30. J1uni 1954 aus dem Dienst der· Hamburgischen 
Landeskirche aus, um einem Ruf der Evangelischen 
l<!irche von Berlin-Brandenburg, seiner Heimatkirche, 
F Oilg.e ziu leisten. 
(204) 

VI. Mitteilungen 
L Kirchenbuchurkunden 

aus nicht mehr greifbaren Kirchenbüchern 
In ·den Gesetzen, Verordnung.en und Mitteilungen 

1953, Seite 5, hatte der Landeskdrchenrat die Pastoren 
und .die Kirchenbuchführer gebeten, von vorgelegten 

Urkunden aus Orten östlich der Oder-Neiße-Linie 
Abschriften für das Kirchenhuchiamt für den Osten in· 
· Hann•over, Milü.tärstraße 9, ziu nehmen und diese 
direkt oder durch unser Archiv dem Kirchenbuchamt 
zuzusteHen. Diese Maßnahme scheint noch nicht all-



gemein durchgeführt zu sein; deshalb. wird nochmals. 
gebeten, gemäß der Verfügung zu verfahren. 

H a m b u r g , den 28. Mai 1954. 

(122) 
Der Landeskirchenrat 

Dr. Brandis, Präsident 
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Diese Re.gelung. ist zunächst bis zum 30. Juni 1954 
befristet; doch ist eine Verlängerung zu erhoffen~ 

Wir bitten die Pfarrämter und Kirchenbuchämter, 
entsprechend zu verfahren. 

H am b ur g, den 29. Mai 1954. 

Der Landeskirchenrat. 

2. Bezahlung kirchlicher Urkunden (442) Dr. Brandis, Präsident 

im Verkehr zwischen Westdeutschland und der DDR 

Für .die Standesämter in Westdeutschland und in 
der DDR -glilt die Regelung, daß sich Antragsteller, 
die eine P.ersonenstandsurkunde aus dem anderen 
Währungsgebiet brauchen, an das für ihren Wohn
ort zuständige Standesamt zu wenden haben; dieses 
fordert die Urkunden von ·dem Standes:beamten an, 
der die Bücher v.erw:ahrt. Die Urkunden werden so
dann ohne Berechnung einer Gebühr an das Wohn
sitzstandes.amt geschickt, ·das sie dem Antvagst~1ler 
aushändigt. 

Das aushändigende Standes~mt berechnet und .er-, 
hebt die Gebühren für eige_ne Rechnung nach der an· 
seinem Sitz geltenden Gebührenordnung und Wäh-

 rung. Ein Ausgleich der Ge1bühren zwischen den 
Standesämtern der beiden Währungsgebiete. er.foEgt 
nicht; er wird durch ·die Gegenseitigkeit als gegeben 
angesehen. · 

Durch Vermittlung kirchlicher Stellen haben das 
Ministerium der Finanzen und die Hauptabteilung 
Ve-vbin!dung zu-den Kirchen der DDR ·genehmigt, daß 
zwJschen .der DDR und Westdeutschland ein Um~ 
tausch •betr. Beschaffung und Ausstell>Ung auch von 
kirchlichen Buchauszügen durch kirchliche Dienst
stellen iin gleicher Weise stattfi11:den kann. Ein Aus
ta1usch ·der Gebühren zwischen.den he·i;den Währungs~ 
gebieten erfolgt nicht. J e:de kircMiche Stelle ·erhebt 
die in ihrem Währungs.gebiet anf.allen·den G~bühren. 
Durch die Gegenseitigkeit ist die -Verrechnung ab
gegolten. 

3. Neuwahl eines Mitgliedes für die Landessynode 

.Zum Nachfolger für den infolge .Portzuges von 
Hamburg aus -der Landessynode a:us.geschieden.en 
Obermeister Gustav Schnupp wählte der Kirchenvor
stand der Kfa.·chengemeinde W est-.ß.armhek in seiner 
Sitzun•g vom 26. Mai 1954 den Oberregierungsrat Dr. 
Hans Freiesleben. 
(152) 

4. Evangelisches Soziallexikon 

Im Auftrage des Deutschen Evangelischen Kirchen
tages erscheint Ende . des Jahres im Kreuz-Ver1.a1g, 
St:uttgart, erstmaHg ein .großes „Evangelisches Sozial-

· lexikon" das in über 500 Artikeln alle aktuellen Pro
bleme in Familie, Beruf, Betrieb, Wirtschaft, Volk 
und Staat vom evangelischen Standpunkt aus behan
delt. Das Werk wirid herausgege'ben von Dr. Fried
rich Karrenberg unter Mitarbeit von rund 140 nam
haften Theologen, Sozialpolitikern, Wirtschaftswissen
schaftlern, Juristen, Medizinern, Akademiedirektoren 
usw. Der Preis steUt sich für das 600 Seiten um
fassende Lexikonformat in Ganzlein·en auf DM 35,-. 
Der Subskriptionspreis (nur vor Erscheinen gültig) 
stellt sich :auf DM 31,-. Bestellungen sind unmittelbar 
an den Verlag zu richten. 
(123) 

VII. Berichtigungen 
Änderungen im Pastorenverzeichnis 1954 

Seite 1: tJ nter „Landeskirchenrat" „Petersen., Hans 
Heinrich, Kaufmann" ist hinter Rathaus
s'traße . die Hausnummer „27" zu streichen 

und durch .die Nummer „4" zu ersetzen. Hin
ter :der Rufnummer des Büros „32 70 05" ist 
hinzuzusetzen „außerdem 33 83 89". 
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